
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 10. Januar 2006 

 

 Nr. 2006/31   

Kantonale Lehrmittelkommission: Ersatzwahl für die Amtsperiode 2005 - 2009 

  

1. Erwägungen 

Die kantonale Lehrmittelkommission (LMK) wurde mit RRB vom 4. Juli 2000 eingesetzt. Ihre Tä-

tigkeit basiert auf der Verordnung über die Kantonale Lehrmittelkommission (BGS 411.273). die 

LMK ist zuständig für den Kindergarten, die Primarschule und die Sekundarstufe I. die Mitglieder der 

LMK werden gemäss § 1 der Verordnung durch die Stufenverbände, resp. Durch die Kantonsschule 

und das AVK zur Wahl vorgeschlagen und vom Regierungsrat gewählt. 

Von den 10 Mitgliedern hat Herr Andreas Strub als Mitglied der Kantonalen Lehrmittelkommission 

demissioniert. Im Sinne einer effizienten Arbeit in der Kommission soll die entstandene Vakanz mit 

einem neuen Mitglied kompensiert werden. 

Auf Grund verschiedener Kriterien  hat die Lehrmittelkommission nach einer geeigneten Person ge-

sucht und diese auch gefunden. Die nominierte Person garantiert eine gut ausgewiesene Sachkom-

petenz. 

Das Departement für Bildung und Kultur unterstützt den Vorschlag der Lehrmittelkommission und 

empfiehlt die Wahl der vorgeschlagenen Kandidatin auf den 1. Januar 2006. Gleichzeitig wird bean-

tragt, von der Demission des ausscheidenden Kommissionsmitglied mit Dank für die geleisteten 

Dienste Kenntnis zu nehmen. 

2. Beschluss 

2.1 Gestützt auf die Verordnung über die Kantonale Lehrmittelkommission vom 4. Juli 2000 

wird als Mitglied der Kantonalen Lehrmittelkommission für die Amtsperiode 2005-2009 mit 

Beginn 1. Januar 2006, gewählt: 

Vertreterin der Oberstufe der Volksschule: 

Stäubli Barbara, Oberschullehrerin 

Brütschenmatt 22, 4612 Wangen bei Olten 

neu 



2 

2.2 Die Entschädigung richtet sich nach der Verordnung über die Sitzungsgelder und die 

Sitzungspauschalen vom 23. September 2002 (BGS 126.511.31) und der Verordnung 

über die Vergütung der Auslagen auf Dienstreisen und anderen Amtstätigkeiten vom 4. 

Dezember 2079 (BGS 126.511.322). 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Departement für Bildung und Kultur (4), VEL, DA, PSt, DK 

Amt für Mittelschulen (2) 

Amt für Volksschule und Kindergarten (10), B, Wa, Eg, rf, mb, gk, am, BS, Hub, ms 

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (3) 

Personalamt (2) 

Amt für Finanzen 

Kantonale Finanzkontrolle 

Kantonsrätliche Bildungs- und Kulturkommission (15) 

Pädagogische Hochschule, obere Sternengasse, 4500 Solothurn (2) 

Verband Lehrerinnen und Lehrer (LSO), Geschäftsstelle LSO, Hauptbahnhofstr. 5, 4500 Solothurn 

Solothurner Kantonsschullehrerverband (SKLV), Hans Roth, Burgstrasse 21, 5012 Schönenwerd 

Staatskanzlei (2) 

Mitglieder der Kantonalen Lehrmittelkommission (12) 
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